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Tu untern Abbildungen.

Wie in früheren Jahren, sollen auch diesmal wieder die

Abbildungen unsern Lesern Gebäulichkeiten oder Oertlichkeiten

vor die Augen führen, die sich als charakteristische Vertreter oder

wenigstens als Zeugen der alten Zeit bis heute erhalten haben,

nun aber bald einer neuen Gestaltung der Verhältnisse weichen

werden.

Die Schleifung der Häuser in der Werdmühle und des sog.

„Grünen Hüsli" hat für kurze Zeit den nördlichen Abhang des

Sihlbühls, aus dem einst daS alte Kloster Oetenbach errichtet

wurde, den sog. Beatenrain, freigelegt und damit die letzen Reste

der alten Befestigung, die uns der Murer'sche Plan zeigt und

die bis in den letzten Viertel des 17. Jahrhunderts bestand,

auf's Neue oder wenigstens besser sichtbar gemacht.

Das Erste gilt von den bis anhin ganz versteckten Resten

der Stadtmauer am Fuße der alten Polizeikaserne. Diese Reste

bilden ein Stück jener Mauer, die einst, als das Kloster Oetenbach

vom Zürichhorn auf den Sihlbühl verlegt wurde, im Jahr
1292 durch Vertrag zwischen dem Rath und den Nonnen dem

Kloster in seinen eigenen Kosten zu bauen aufgetragen wurde

und gegen die sich im alten Zürichkrieg 1444 der einzige größere

Sturm der Eidgenossen richtete.

Nicht aus einem Versteck, aber wenigstens freier als bisher,

tritt dem Beschauer der nordöstliche Abschluß der erwähnten
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Mauer entgegen, das Waisenhausbollwerk oder — wie Stumpf
es bezeichnet (Ausgabe 1548, S. 164 b) — „die Bastei und das

steinerne Bollwerk im Oetenbachergarten". 1532 unter der

Leitung des Stadtbaumeisters Hs. Balthasar Keller errichtet,

beherbergt es in unsern Tagen die Waschküche des Waisenhauses.

Länger als fast alle Reste der Schanzen des 17. Jahrhunderts
hat sich dieser malerische Bestandtheil der früheren Befestigung

erhalten; nun geht auch er dem Ende seiner Tage entgegen.
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